
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2009



Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zu der  

am Donnerstag, 25. Juni 2009 um 10:00 Uhr 

(Einlass ab 9:00 Uhr)

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung der BAUER AG

am Firmensitz der BAUER Aktiengesellschaft, 

BAUER-Straße 1 (bisher Wittelsbacherstraße 5), 

86529 Schrobenhausen.



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten

Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die BAUER Aktien -

gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008 mit dem

Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des

Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der BAUER

Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Aktionäre von EUR 1,00 

Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie 

bei 17.131.000 Stückaktien EUR 17.131.000,00

Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 9.488.000,00

Gewinnvortrag EUR 575.100,60

Bilanzgewinn EUR 27.194.100,60

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des

Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands

für das Geschäftsjahr 2008 zu entlasten.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichts -

rats für das Geschäftsjahr 2008 zu entlasten.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für

das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirt -

schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer und

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit

zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungs -

rechts der Aktionäre



Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1

Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer be -

sonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Der Beschluss -

vorschlag regelt die Möglichkeiten der Gesellschaft zum Er werb und

der anschließenden Verwendung eigener Aktien.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 24. Dezember 2010 eige-

ne Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschluss -

fassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben

mit der Maßgabe, dass auf die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-

benen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesell schaft, wel-

che die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die

ihr gemäß §§ 71 d und 71 e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeit -

punkt mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen.

Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands mittels eines öffent -

lichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur

Abgabe eines solchen Angebots (im Folgenden „öffentliches Erwerbs -

angebot“ genannt) oder über die Börse.

Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der Erwerbspreis (ohne Er -

werbsnebenkosten) den durch die Eröffnungsauktion am Handels -

tag ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter

Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Erwerbsangebots, dür-

fen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durch -

schnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse

an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung

des öffentlichen Erwerbsangebots um nicht mehr als 10 % über-

oder unterschreiten. Sofern die Gesamtzahl der auf ein öffentliches

Erwerbsangebot angedienten Aktien dessen Volumen überschreitet,

kann der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (An -

dienungsquoten) erfolgen; darüber hinaus können eine bevorrech-

tigte Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 50 Aktien je Aktionär)

sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine

Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden.



Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist

insoweit ausgeschlossen.

b) Die Ermächtigung unter lit. a) kann jeweils vollständig oder in meh-

reren Teilbeträgen ausgeübt werden. Der Erwerb kann auch durch

von der Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG abhängige Konzern -

unternehmen und/oder durch Dritte für deren Rechnung oder für

Rechnung der Gesellschaft durchgeführt werden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund

der vorstehenden Ermächtigungen erworben wurden, zu allen ge -

setzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere in Verfolgung eines

oder mehrerer der nachfolgend genannten Zwecke zu verwenden:

aa) Die vorbezeichneten Aktien können auch in anderer Weise als

über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre veräu-

ßert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis

(ohne Erwerbsnebenkosten) veräußert werden, der den am

Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs von

Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichba-

ren Nachfolgesystem) nicht wesentlich unterschreitet. Diese Er -

mächtigung ist beschränkt auf Aktien mit einem anteiligen Betrag

des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht

übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer -

dens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist –

im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächti gung. Die

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals vermindert sich um

den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien

entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächti gung unter Aus -

schluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.

bb) Die vorbezeichneten Aktien können gegen Sachleistung ver -

äußert werden, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmens -

zusammenschlüsse durchzuführen oder Unternehmen, Unter -

nehmensteile, Unternehmensbeteiligungen oder andere Ver -

mögensgegenstände zu erwerben.

cc) Die vorbezeichneten Aktien können eingezogen werden, ohne

dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren

Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im

vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpas -

sung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stück -



aktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die

Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt

werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach

Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfach-

ten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der

Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

Von den Ermächtigungen in lit. c) aa) und bb) darf der Vorstand nur

mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen. Die Ermächti -

gungen unter lit. c) können einmal oder mehrmals, ganz oder in

Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. c)

aa) und bb) können auch durch von der Gesellschaft im Sinne von

§ 17 AktG abhängige Konzernunternehmen und/oder durch Dritte

für deren Rechnung oder für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt

werden.

d) Erfolgt die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien zu einem

oder mehreren der in lit. c) aa) und bb) genannten Zwecke, ist das

Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Bei Veräußerung der

erworbenen eigenen Aktien über die Börse besteht ebenfalls kein

Bezugsrecht der Aktionäre. Für den Fall einer Veräußerung der er -

worbenen eigenen Aktien durch öffentliches Angebot an die Aktionäre

wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für

Spitzenbeträge auszuschließen.

e) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands

auf Grund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner

Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

7. Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsrats -

vergütung und entsprechende Satzungsänderung

Die Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder und die Arbeitsbe -

lastung sind ständig gestiegen. Dies soll durch eine maßvolle Erhöhung

der Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt werden. Die Grund vergütung

in § 13 Abs. 1 der Satzung soll von 12.000 EUR je Ge schäftsjahr auf

18.000  EUR je Geschäftsjahr erhöht werden. Dementsprechend soll

sich auch die in § 13 Abs. 2 der Satzung geregelte Vergütung des

Vorsitzenden, der das Doppelte der Grundvergütung erhält, und die

Vergütung des stellvertretenden Vorsitzenden, der das 1,5-fache der

Grundvergütung erhält, erhöhen. Die zusätzliche Vergütung je Mitglied -

schaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats er rechnet sich dann



unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 der Satzung als prozen-

tualer Anteil in Höhe von 10 % von der erhöhten Grundvergütung. 

Die Vergütungserhöhung soll mit Wirkung zum Beginn des seit dem

1. Januar 2009 laufenden Geschäftsjahres in Kraft treten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) § 13 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner

baren Auslagen und seiner ihm für die Aufsichtsratstätigkeit etwa

zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, im Monat Dezember des

Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 18.000.“

b) Die unter lit. a) dieses Tagesordnungspunktes genannte Satzungs -

änderung findet erstmals für das am 1. Januar 2009 begonnene

Geschäftsjahr Anwendung und ersetzt mit Beginn ihrer Wirksamkeit

die derzeitige Regelung in § 13 Abs. 1 der Satzung zur Vergütung

der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbin -

dung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf-

grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu

insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Tagesordnungspunkt 6

enthält den Vorschlag, eine entsprechende Ermächtigung, die auf einen

Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll der

Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und

ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zur Höhe von insgesamt 10 % des

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entweder über die Börse

oder mittels eines öffentlichen Erwerbsangebots zu erwerben. Der Er -

werb soll auch durch von der Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG

abhängige Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung

durch Dritte durchgeführt werden können. 

Erwerb eigener Aktien

Neben dem Erwerb über die Börse soll es der Gesellschaft möglich

sein, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesell -

schaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die öffentliche Aufforde -

rung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der

Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53 a AktG zu beachten. Bei öffent-



lichen Erwerbsangeboten können die Aktionäre entscheiden, wie viele

Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie

diese der Gesellschaft anbieten möchten. Übersteigt die zum festge-

setzten Angebotspreis angebotene Anzahl die von der Gesellschaft

nachgefragte Anzahl an Aktien, soll es nach der vorgeschlagenen Er -

mächtigung aber möglich sein, dass der Erwerb nach dem Verhältnis

der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgt. Nur wenn im

Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungs -

quoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll es

möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Stückzahlen bis

zu maximal 50 Stück je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient

zum einen dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise

einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu ver-

meiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der techni-

schen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fäl -

len eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung

rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Dies

dient ebenfalls der Erleichterung der technischen Abwicklung. Ein 

hierin liegender Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungs-

rechts der Aktionäre wird für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber

den Aktionären für angemessen erachtet. Das Kaufangebot bzw. die

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedin -

gungen vorsehen.

Verwendung eigener Aktien

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die

Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder

veräußert werden. Auf diese Weise wird bei der Wiederveräußerung

der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt.

Soweit die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert wer-

den, soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre

auf die eigenen Aktien für Spitzenbeträge auszuschließen. Dieser sehr

begrenzte Ausschluss des Bezugsrechts macht die Durch führung der

Emission von neuen Aktien häufig erst möglich und ist erforderlich, um

ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können.

Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen

eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in



sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögli-

che Verwässerungseffekt ist aufgrund der Be schrän kung auf Spitzen -

beträge gering und daher sachlich gerechtfertigt.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach der vorgeschlagenen Er -

mächtigung die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb der Börse

ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot gegen Bar -

zahlung veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem

Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesell -

schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen

Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch ge -

macht. Der Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesell -

schaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei Veräußerung

der eigenen Aktien. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erziel-

bare Veräußerungserlös führt in der Regel zu einem deutlich höheren

Mittelzufluss je veräußerter Aktie als im Falle einer Aktienplatzierung

mit Bezugsrecht, bei der es in der Regel zu nicht unwesentlichen Ab -

schlägen vom Börsenpreis kommt. Dem Gedanken des Verwässe -

rungs  schutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass

die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-

geblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die auf § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus -

schluss bei der Veräußerung eigener Aktien ist unter Einbeziehung

etwaiger anderer Ermächtigungen zur Ausgabe bzw. Veräußerung von

Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwen -

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf insgesamt höchstens 10 %

des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Maßgeblich ist das

Grundkapital bei Wirksamwerden der Ermächtigung oder bei deren

Ausübung, je nachdem welcher Wert geringer ist. Dem Gedanken des

Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getra-

gen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der

den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien

geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen even-

tuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzie -

rung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen.



Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Er -

mächtigung soll nicht mehr als 5 % des aktuellen Börsenpreises be -

tragen. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relati-

ven Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben die Möglichkeit, die

hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. 

Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien als

Gegenleistung an Dritte zu übertragen, soweit dies zu dem Zweck er -

folgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unter -

nehmen oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unter -

nehmenszusammenschlüsse durchzuführen. Dabei soll das Be zugs -

recht der Aktionäre ebenfalls ausgeschlossen sein. Der internationale

Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht sel-

ten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien.

Gerade bei den immer größer werdenden Unternehmensein heiten, die

bei derartigen Geschäften betroffen sind, können die Ge genleistungen

oft nicht in Geld erbracht werden, ohne die Liquidität der Gesellschaft

zu strapazieren oder den Grad der Verschuldung in nicht wünschens-

wertem Maße zu erhöhen. Die Möglichkeit, Aktien zu diesen Zwecken

zu gewähren, sieht zwar bereits das Genehmigte Kapital in § 4 Abs. 4

der Satzung vor. Es soll aber darüber hinaus die Möglichkeit bestehen,

zu diesen Zwecken Aktien der Gesellschaft zu gewähren, ohne eine –

insbesondere wegen des Erfordernisses der Handelsregistereintragung

zeitaufwendigere und zudem mit höheren administrativen Kosten ver-

bundene – Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. Die vorgeschla-

gene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungs -

spielraum geben, um sich bietende Gelegen heiten zum Unternehmens -

zusammenschluss oder zu Akquisitionen schnell und flexibel ausnut-

zen zu können. Bei Einräumung eines Be zugsrechts wäre dies nicht

möglich und die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile wären

nicht erreichbar. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unterneh -

men, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögens -

gegenständen konkretisieren, wird der Vor stand sorgfältig prüfen, ob

er von der Ermächtigung zur Gewährung eigener Aktien Gebrauch

machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn das Vorhaben im wohl-

verstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei der Festlegung der

Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interes -

sen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er



sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebe-

nen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Ge sellschaft orientieren. Eine

schematische Anknüpfung an einen Börsen kurs ist indes nicht vorge-

sehen, insbesondere um einmal erzielte Ver handlungsergebnisse nicht

durch Schwankungen des Börsenkurses infrage zu stellen.

Schließlich enthält der Beschlussvorschlag die Ermächtigung der Ge -

sellschaft, ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss eigene Aktien

einzuziehen. Die Ermächtigung erlaubt es der Gesellschaft, auf die je -

weilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren.

Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG sieht die vorgeschlagene Er -

mächtigung vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherab -

setzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapital -

herabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien

am Grundkapital der Gesellschaft. Durch eine Einziehung der eigenen

Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechne-

rische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell -

schaft. Der Vorstand wird daher insoweit ermächtigt, die Satzung hin-

sichtlich der veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen.

Von der Ermächtigung, eigene Aktien auch außerhalb der Börse ohne

ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot gegen Barzah -

lung zu veräußern, sowie von der Ermächtigung, eigene Aktien zu

übertragen, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unter -

nehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Ver -

mögensgegenstände zu erwerben oder Unternehmenszusammen -

schlüsse durchzuführen, soll der Vorstand nur mit Zustimmung des

Aufsichtsrats Gebrauch machen dürfen. Im Übrigen soll der Aufsichts -

rat bestimmen können, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund des

vorgeschlagenen Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zu -

stimmung vorgenommen werden dürfen.

Der Vorstand hält in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat den Aus -

schluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeig-

ten Gründen unter Berücksichtigung eines möglichen Verwässerungs -

effekts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für

angemessen. Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über

die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.



Unterlagen zur Hauptversammlung

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, die Lageberichte für die

BAUER Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008

mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des

Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, der

Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns und der

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit

§ 186 Abs. 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 liegen in den Ge -

schäftsräumen am Sitz der BAUER Aktiengesellschaft in 86529 Schro -

benhausen, BAUER-Straße 1, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre

aus. Sie werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos und unverzüg-

lich übersandt. Die vorstehenden Unterlagen, die im Übrigen auch

während der Hauptversammlung ausliegen werden, sowie der Ge -

schäfts bericht werden auch im Internet unter www.bauer.de unter der

Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.

Grundkapital und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grund -

kapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 73.001.420,45 eingeteilt in

17.131.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält

zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Anträge, Wahlvorschläge und Anfragen von Aktionären 

Anträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG (Gegenanträge), Wahlvorschläge

gem. § 127 Abs. 1 AktG und Anfragen von Aktionären sind unter Nach -

weis der Aktionärsstellung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

BAUER AG

Investor Relations 

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Telefax 08252 97-2900

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge 

von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter

www.bauer.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung

sowie im elektronischen Bundesanzeiger mit einer etwaigen Stellung -

nahme der Verwaltung veröffentlichen.



Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Text -

form bei nachfolgender Stelle angemeldet und ihre Berechtigung nach-

 gewiesen haben. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis

müssen spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der

Hauptversammlung, das ist der 18. Juni 2009, 24.00 Uhr unter fol-

gender Adresse zugehen:

BAUER Aktiengesellschaft

c/o Deutsche Bank AG

General Meetings

60605 Frankfurt am Main

Telefax +49 69 12012-86045

E-Mail  WP.HV@Xchanging.com 

Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver -

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu

ist ein in Textform erstellter Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das

depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut erforder-

lich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache ver-

fasst sein und sich auf den Anteilsbesitz zu Beginn des einundzwan-

zigsten Tages vor der Versammlung, das ist der 4. Juni 2009 bezie-

hen. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteils -

besitzes bei bezeichneter Stelle werden den Aktionären Eintrittskarten

mit einem Vollmachtsformular für die Hauptversammlung übersandt.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht bzw. ihr Teilnahmerecht auch durch

einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank,

eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl

ausüben lassen. 

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft be -

nannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Haupt-

versammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächti-

gen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm -

rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu

eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

Die Vollmachten sind grundsätzlich schriftlich zu erteilen. Ausnahmen

können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleich-



gestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 Abs. 9 und

Abs. 12 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre,

sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärs -

vereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen

mit diesen abzustimmen.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt

werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Aus übung des

Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann -

ten Stimmrechtsvertreter ist der fristgerechte Zugang der Anmeldung

und des Nachweises der Berechtigung nach den vorstehenden Be -

stimmungen erforderlich. Alle vorgenannten Formen der Teilnahme und

Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme

durch einen Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine

Aktionärsvereinigung, werden durch das Angebot zur Bevollmächtigung

eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver treters nicht be -

rührt und bleiben nach wie vor in vollem Umfang möglich. 

Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Ge -

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ergeben sich aus den Unter -

lagen, die den angemeldeten Aktionären übersandt werden. 

Auch nach der Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter

der Gesellschaft sind die angemeldeten Aktionäre zur persönlichen

Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche An -

meldung durch den Aktionär oder seinen Vertreter am Zugang zur

Hauptversammlung gilt als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter

erteilten Vollmacht.

Schrobenhausen, im Mai 2009

BAUER Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Werksbesichtigung

Um unseren Aktionären die Gelegenheit zu geben, die Maschinen der

BAUER Gruppe kennen zu lernen, bieten wir ihnen im Anschluss an die

Hauptversammlung eine ca. einstündige Be sichtigung unseren neuen

Werksanlage in Edelshausen bei Schrobenhausen an. Die Anmeldung

findet direkt am Tag der Hauptversammlung statt.



Anfahrt

Anfahrt mit der Bahn

Der Bahnhof Schrobenhausen (Bahnlinie Ingolstadt – Augsburg) 

be findet sich gegenüber der Firmenzentrale der BAUER Aktiengesell -

schaft. Ab Bahnhof zur Hauptversammlung auf dem Firmengelände

der BAUER AG sind es nur wenige Gehminuten. Bitte folgen Sie 

unseren Hinweisschildern.

Anfahrt mit dem Auto

• Aus Richtung Stuttgart/München

A8, Ausfahrt Dasing auf die B300 Richtung Ingolstadt/Regensburg

• Aus Richtung Nürnberg/München 

A9, Ausfahrt Langenbruck auf die B300 Richtung Augsburg

• B300 - Ausfahrt Schrobenhausen-Mitte

- Fahren Sie an der Ausfahrt links ab in die Gerolsbacher Straße

- Folgen Sie der Vorfahrtsstraße geradeaus in die Aichacher Straße

- Nach ca. 100 m haben Sie Ihr Fahrtziel, Aichacher Straße 21

(Gasthof Stief „Zum Schimmelwirt“) erreicht.

Auf dem Volksfestparkplatz stehen ausreichend Parkplätze zur Ver -

fügung. Ein Bus-Transfer ist für Sie eingerichtet, der Sie direkt vom

Parkplatz zur Hauptversammlung bringt. Bitte kalkulieren Sie für den

Shuttle-Service ca. 20 Minuten ein.

Bitte beachten Sie, dass direkt auf dem Firmengelände keine

Parkplätze zur Verfügung stehen. Nehmen Sie daher bitte den

kostenfreien Bus-Transfer in Anspruch.

� Shuttle-Service 

zur BAUER AG

A9 / Ausfahrt 
Langenbruck

Augsburg
A8 / Ausfahrt 
Dasing

Ausfahrt
Schroben-
hausen-
Mitte


